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Zusammenfassung 
 
Mit der Reform der arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente besteht die Chance, auf dem 
Weg einer individuelleren, flexibleren und 
gezielteren Unterstützung Arbeitsuchender 
voranzukommen. Dies ist wichtig, um gerade 
auch den harten Kern der Langzeitarbeitslo-
sen, der mit zurückgehenden Arbeitslosen-
zahlen immer mehr zum Vorschein kommt, 
wieder in Beschäftigung zu bringen. Das Ziel 
des Gesetzentwurfs, dezentrale Entschei-
dungskompetenzen für den Einsatz der In-
strumente  der aktiven Arbeitsförderung zu 
erweitern, durch höhere Flexibilität und In-
dividualität  passgenaue Maßnahmen für 
den Arbeit- oder Ausbildungsuchenden zu 
ermöglichen und dabei unwirksame Instru-
mente zu streichen, findet deshalb die nach-
drückliche Unterstützung der BDA. 
 
Die Orientierung auf mehr Dezentralität und 
Flexibilität des Instrumenteneinsatzes vor Ort 
darf aber keinesfalls als Vorwand dienen, um 
über die Befugnis zur inhaltlichen Ein-
flussnahme  auf den Eingliederungsbericht 
neue Wege für ein Hineinsteuern  des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS)  in die selbstverwaltete Bunde-
sagentur für Arbeit  (BA) und damit in die 
seit Jahren erfolgreich praktizierte Steuerung 
der BA nach Wirkung und Wirtschaftlichkeit 
über Zielvereinbarungen zu eröffnen. Mit ei-
ner vom BMAS verbindlich vorgegebenen 
Schwerpunktsetzung könnten im Eingliede-
rungsbericht Ergebnisse einzelner arbeits-

markt-, sozial- und beschäftigungspolitischer 
Maßnahmen herausgegriffen und Druck auf 
das operative Geschäft der BA hinsichtlich 
bestimmter Plan- und Zielvorgaben ausgeübt 
werden. Dabei wurde im Rahmen des Ge-
setzes zur Neuausrichtung der arbeitsmarkt-
politischen Instrumente im Jahr 2008 bereits 
der Versuch des BMAS, anstelle der Bun-
desregierung die Zielvereinbarungen mit der 
BA abzuschließen vom Parlament ausdrück-
lich verworfen. Angesichts klar vereinbarter 
Ziele und des für die selbstverwaltete BA 
selbstverständlichen Monitorings und Be-
richterstattens zu der Zielerreichung im Sin-
ne der Kriterien von Wirkung und Wirtschaft-
lichkeit sind weitere Vorgaben des BMAS für 
die Berichterstattung der BA auch entbehr-
lich. Entschieden abzulehnen ist auch die 
geplante Vorgabe, den Bericht „über das 
BMAS“  dem Deutschen Bundestag zuzulei-
ten. Auch hierfür besteht kein sachlicher 
Grund; es ist der offenkundige erneute Ver-
such, das Selbstverwaltungsrecht der BA 
einzuschränken und die BA in die Rolle einer 
nachgeordneten Behörde zu drängen. 
 
Gemessen an der Zielsetzung der Arbeits-
marktinstrumentenreform werden im Ge-
setzentwurf viele richtige Ansätze  wie die 
Abschaffung von künstlichen Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen  für Kurzzeitarbeits-
lose, die Zusammenfassung der Einglie-
derungszuschüsse  und eine zielgenauere 
Existenzgründungsförderung  aufgegriffen. 
Überzeugend ist auch der Vorschlag im Ge-
setzentwurf, für die Inanspruchnahme von 
Maßnahmen zur Aktivierung und berufli-
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chen Eingliederung  alternativ zur Beschaf-
fung durch Vergabe eine Gutscheinlösung  
einzuführen, um eine Entscheidung zwi-
schen beiden Möglichkeiten in Abhängigkeit 
von Eignung der Teilnehmer und örtlichem 
Angebot an Arbeitsmarktdienstleistungen 
treffen zu können. Dieser richtige Gedanke 
sollte aber auch auf die Förderung der be-
ruflichen Weiterbildung  übertragen wer-
den. Neben dem bisher allein vorgesehenen 
Bildungsgutscheinverfahren sollten auch 
Auftragsmaßnahmen  durch Arbeitsagentur 
bzw. Jobcenter organisiert werden können, 
um insbesondere arbeitsmarktferne Perso-
nengruppen, die den Weiterbildungsmarkt 
nicht überblicken und Schwierigkeiten mit 
der Auswahlentscheidung haben, erreichen 
zu können. 
 
Zu Recht sieht der Gesetzentwurf nun doch 
vor, den Rechtsanspruch auf den Vermitt-
lungsgutschein  im SGB III beizubehalten. 
Um diesen – wie im Koalitionsvertrag vorge-
sehen – marktgerecht auszugestalten, soll-
ten aber die beiden Tranchen der Vergütung 
in ihrer bisherigen Höhe beibehalten sowie 
ein Rechtsanspruch im SGB II aufgenom-
men werden, um auch Langzeitarbeitslose in 
die Lage zu versetzen, durch Einbindung ei-
nes privaten Arbeitsvermittlers selbst aktiv 
die Vermittlung in Beschäftigung zu betrei-
ben.  
 
Auch die Neustrukturierung der Arbeitsge-
legenheiten im SGB II  mit der Verankerung 
der Wettbewerbsneutralität als weiterer Vo-
raussetzung ist zu begrüßen. Die Wettbe-
werbsneutralität  kann sachgerecht aber nur 
von den Arbeitsmarktakteuren vor Ort beur-
teilt werden. Deshalb muss der Einsatz öf-
fentlich geförderter Beschäftigung an die 
verpflichtende Beteiligung der lokalen Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmervertreter in 
Form eines Vetorechts  gebunden werden. 
Dazu sollte bei jedem örtlichen Beirat ein 
Ausschuss aus Vertretern der lokalen Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen 
gebildet und die SGB II-Träger auf vollstän-
dige Transparenz gegenüber den Ausschüs-
sen verpflichtet werden. Wenn der Aus-
schuss der Einrichtung der Arbeitsgelegen-
heit nicht widerspricht (kein Veto einlegt), 
kann der SGB II-Träger von ihrer Wettbe-

werbsneutralität ausgehen (die gesetzliche 
Voraussetzung der „Wettbewerbsneutralität“ 
wird also als nicht eingelegtes Veto der loka-
len Arbeitsmarktvertreter definiert). Arbeits-
gelegenheiten würden unter der Bedingung 
eines lokalen Konsenses stehen und damit 
auch dem übergeordneten Ziel der Arbeits-
marktinstrumentenreform von mehr Dezent-
ralität der Entscheidungen Rechnung tragen. 
Die lediglich beratende Funktion der beste-
henden örtlichen Beiräte greift bei diesen 
Maßnahmen zu kurz. Dies gilt auch vor dem 
Hintergrund, dass andere Mitglieder des Bei-
rats häufig ein Eigeninteresse an der Einrich-
tung und Ausstattung von Arbeitsgelegenhei-
ten haben. Der Bundesrechnungshof hat da-
rauf hingewiesen, dass den Trägern zum Teil 
erhebliche Aufwandsentschädigungen (im 
Jahr 2008 durchschnittlich 237 € pro Teil-
nehmer und Monat) gezahlt werden.   
 
Sehr zu begrüßen ist schließlich, dass die 
Einstiegsqualifizierungen als betrieblich 
verankertes Instrument  bestehen bleiben. 
Denn die unmittelbare Praxisverankerung ist 
der entscheidende Grund für die hohen 
Übergänge in Ausbildung, auch weil die Be-
triebe selbst direkt Verantwortung für Ju-
gendliche übernehmen können. Abzulehnen 
ist allerdings die Befristung dieses Instru-
ments bis zum Jahr 2014 – gibt sie diesem 
erfolgreichen Instrument doch den Charakter 
eines Auslaufmodells, was sowohl Jugendli-
che wie auch Betriebe verunsichert. Weiter-
hin darf die Beibehaltung der Einstiegsquali-
fizierungen kein Vorwand dafür sein, die zu-
nächst im Referentenentwurf noch vorgese-
hene Ausweitung der Praxisphasen bei be-
rufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen  
wieder zurückzunehmen. Auch Maßnahmen 
bei einem Träger sollten so weit wie möglich 
betriebs- und praxisnah durchgeführt wer-
den, weshalb die Begrenzung betrieblicher 
Praktikaphasen auf die Hälfte der Maßnah-
medauer gestrichen werden sollte. 
 
Die Verkürzung der erst Mitte letzten Jahres 
beschlossenen Geltungsdauer der Sonder-
regelungen zum Kurzarbeitergeld  vom 31. 
März 2012 auf den 31. Dezember 2011 
muss mit einer Vertrauensschutzregelung 
verbunden werden. Um Betrieben, die bis 
zur Verkündung des Gesetzes mit Kurzarbeit 
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beginnen und im Vertrauen auf die beste-
hende Gesetzeslage Rahmenbedingungen 
für die Durchführung von Kurzarbeit über das 
Ende dieses Jahres hinaus geschaffen ha-
ben, nicht nachträglich die Planungsgrundla-
ge sogar für bereits längst eingeführte Kurz-
arbeit zu entziehen, ist eine Vertrauens-
schutzregelung  erforderlich, die sicherstellt, 
dass Kurzarbeit zu den vor der Gesetzesän-
derung geltenden Bedingungen durchgeführt 
werden kann. Zudem sollte das Gesetzge-
bungsverfahren genutzt werden, in Anleh-
nung an die Voraussetzungen für eine Ver-
längerung der Bezugsfrist für das Kurzarbei-
tergeld auf 24 Monate durch eine Erweite-
rung der Verordnungsermächtigung  für 
das BMAS die Möglichkeit zu schaffen, den 
erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld 
im Falle einer plötzlichen tiefgreifenden Krise 
schnell und zielgerichtet wieder einsetzen zu 
können, ohne hierfür erneut erst ein zeitauf-
wendiges Gesetzgebungsverfahren bemü-
hen zu müssen. Die nach wie vor bestehen-
den Risiken und Volatilitäten an den Fi-
nanzmärkten zeigen ein fortbestehendes 
Bedrohungsszenario, dass auch überaus 
schnell wieder auf die Realwirtschaft über-
springen könnte, wodurch eine schnelle Kri-
senintervention erforderlich wird. 
 
Mit dem Gesetzentwurf werden aber leider 
auch Schritte in die falsche Richtung  un-
ternommen. So wird der Arbeitslosenversi-
cherung einmal mehr im Bereich der Förde-
rung von Jugendlichen und der Weiter-
bildungsförderung Beschäftigter  die Fi-
nanzierungsverantwortung für gesamtgesell-
schaftliche, individuelle oder betriebliche 
Aufgaben aufgebürdet. Die Qualifizierung 
Beschäftigter ist Kernaufgabe der Betriebe 
und jedes einzelnen Beschäftigten. Dies darf 
nicht unbefristet für weite Teile der Beleg-
schaft der BA überantwortet werden. Des-
halb  ist die Dauersubvention der Weiterbil-
dung älterer Arbeitnehmer durch die Bei-
tragszahler zur Arbeitslosenversicherung 
durch die im Gesetzentwurf vorgesehene 
Entfristung abzulehnen. Finanzielle Mehrbe-
lastungen drohen der Arbeitslosenversiche-
rung  auch bei der Neuregelung der Berufs-
orientierungsmaßnahmen. Die mit diesen 
Maßnahmen verbundene Stärkung des prä-
ventiven Förderansatzes ist sinnvoll. Für die 

anvisierte automatische Finanzierungsver-
antwortung der Beitragszahler zur Arbeitslo-
senversicherung auch für die Förderung von 
Jugendlichen im SGB II besteht allerdings 
kein Grund. 
 
Das Ziel einer wirkungsvollen Arbeitsmarkt-
politik darf gerade in Zeiten des demografi-
schen Wandels und wachsender Fachkräf-
teengpässe nicht sein, Arbeitslosigkeit künst-
lich durch Marktersatz zu verringern, son-
dern muss die schnellstmögliche Integration 
Arbeitsloser in den ersten Arbeitsmarkt durch 
eine umfassende Vermittlungs-, Qualifizie-
rungs- und Betreuungsoffensive bleiben. Ab-
zulehnen ist deshalb die Fortführung länger-
fristig angelegter, als sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsverhältnisse  ausgestalte-
te öffentlich geförderte Beschäftigung  in 
Form der „Förderung von Arbeitsverhältnis-
sen“. Um Wettbewerbsverzerrungen zu ver-
meiden, müssen zumindest aber auch diese 
– ebenso wie Arbeitsgelegenheiten – an die 
Bedingungen Zusätzlichkeit, öffentliches In-
teresse und Wettbewerbsneutralität geknüpft 
werden, wie dies im Referentenentwurf zu-
nächst auch vorgesehen war. Dabei erfordert 
die Wettbewerbsneutralität  wie bei den Ar-
beitsgelegenheiten das Einvernehmen (kein 
Veto) der Sozialpartner vor Ort. 
 
Die geplante Erweiterung der Träger- und 
Maßnahmenzertifizierung  auf jeden Träger, 
der Arbeitsmarktdienstleistungen erbringen 
will und auf alle Maßnahmen, bei denen die 
Förderzusage in Form eines Gutscheins er-
teilt wird, ist aus Sicht der BDA zumindest 
zurzeit nicht zu rechtfertigen. Erst eine Eva-
luierung bezüglich der qualitätsverbessern-
den Wirkung der bestehenden Zertifizierung, 
die wiederholt aber leider erfolglos im Aner-
kennungsbeirat gefordert wurde, würde dar-
über Aufschluss geben, ob die Ausweitung 
der aufwendigen Zertifizierung auf alle Trä-
ger und nahezu alle Maßnahmen auch im 
Hinblick auf die damit verbundenen Kosten 
sinnvoll und vertretbar ist. 
 
Es ist ein Grundfehler zu glauben, mit die-
sem Gesetzentwurf die in Meseberg be-
schlossenen strukturellen Einsparungen in 
der Arbeitslosenversicherung  allein in der 
aktiven Arbeitsförderung erzielen zu können. 
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Zwar zielt die richtige Reform der arbeits-
marktpolitischen Instrumente auf eine ver-
besserte Wirkung und Wirtschaftlichkeit der 
BA-Fördermaßnahmen. Dies ist aber kein 
kurzfristig wirksames Einsparprogramm, 
sondern lediglich eine optimierte Handlungs-
grundlage, auf welcher dann weitere Reform-
renditen erarbeitet werden können und müs-
sen. Bei willkürlichen Sparvorgaben für die 
Arbeitsförderung, die sich nicht aus der 
Steuerung des Instrumenteneinsatzes nach 
Wirkung und Wirtschaftlichkeit selbst erge-
ben („erarbeitet werden“), ist damit zu rech-
nen, dass Integrationen in den Arbeitsmarkt 
schwerer werden bzw. länger dauern. Dies 
würde per Saldo zu höheren Mehrausgaben 
beim Arbeitslosengeld und im Ergebnis so-
gar zu Mehrbelastungen anstelle der erstreb-
ten Einsparungen führen.  
 
Ohne drängende Strukturreformen bei passi-
ven Leistungen, wozu die BDA seit langem 
Vorschläge wie die einheitliche Bezugsdauer 
von Arbeitslosengeld von max. 12 Monaten 
oder die 1:1-Anrechnung von Weiterbil-
dungszeiten auf den Arbeitslosengeldbezug 
unterbreitet hat, bleibt in der Arbeitslosen-
versicherung ein dauerhaftes unverschulde-
tes Defizit. Verursacher dafür ist ausschließ-
lich die Politik, die die beitragsfinanzierte Ar-
beitslosenversicherung mit versicherungs-
fremden, gesamtgesellschaftlichen Ausga-
ben und damit systemwidrigen bis zu verfas-
sungswidrigen Belastungen in die „roten 
Zahlen“ treibt bzw. verhindert, dass im aktu-
ellen Wirtschaftsaufschwung die dringend 
notwendige Rücklage für den nächsten Ab-
schwung gebildet werden kann.  
 
Beispiele hierfür sind:  
 
• der im Vermittlungsverfahren zu 
Hartz IV beschlossene Entzug von 4 Mrd. € 
Mehrwertsteuermitteln, obwohl diese der BA 
im operativen Geschäft nicht zur Verfügung 
stehen, sondern 1:1 an die Beitragszahler 
über eine Beitragssatzsenkung weiterge-
reicht wurden und werden. 
 
• der Eingliederungsbeitrag zur Mitfi-
nanzierung der rein aus Steuern zu finanzie-
renden staatlichen Fürsorgeleistung Arbeits-

losengeld II, der die Beitragszahler jährlich 
mit 4 bis 5 Mrd. € belastet. 
 
• die Vereinnahmung des Ende 2010 
vorhandenen Insolvenzgeldüberschusses in 
Höhe von circa 1,1 Mrd. € entgegen der kla-
ren gesetzlichen Zweckbestimmung für den 
Bundeshaushalt sowie 
 
• die geplante rückwirkende Verlage-
rung der Finanzierungsverantwortung für die 
allein sozialpolitisch motivierte erhöhte ren-
tenrechtliche Absicherung von Personen in 
Werkstätten für behinderte Menschen (von 
2008 bis 2010 ca. 360 Mio. €). 
 
Eine erfolgreiche Arbeit von Vorstand und 
Verwaltungsrat der BA auf Grundlage einer 
langfristig ausgeglichenen Finanzierung ist 
so nicht möglich.  
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Im Einzelnen 
 
1. Eingliederungsbilanz und Eingliede-
rungsbericht 
 
Mit der Orientierung auf mehr Dezentralität 
und Flexibilität des Instrumenteneinsatzes 
vor Ort soll der Ausbau der Eingliederungsbi-
lanz zu einem Eingliederungsbericht korres-
pondieren. Der Eingliederungsbericht  soll 
den Einsatz und die Wirkung der Leistungen 
der Arbeitsförderung beschreiben und 
dadurch mehr Transparenz und Information 
über die gesamte Wirkungsweise der Ar-
beitsmarktinstrumente liefern. Er soll nach 
dem Entwurfswortlaut „über das BMAS“ an 
den Deutschen Bundestag geleitet werden. 
Dabei ist ausweislich der Entwurfsbegrün-
dung eine Abstimmung der Schwerpunkte 
des Eingliederungsberichts vor seiner Erstel-
lung zwischen BMAS und BA verbindlich 
vorgegeben.  
 
Die BDA unterstützt, dass die BA auch ge-
genüber dem Deutschen Bundestag zum 
Einsatz und zur Wirkung der Arbeitsförderin-
strumente Bilanz zieht und die Ergebnisse 
ihres Handelns transparent zusammenfasst. 
Entsprechende Darstellungen in den jährli-
chen Geschäftsberichten sowie in den – oh-
ne eine gesetzliche Verpflichtung erstellten – 
„Zentralen Interpretationen zur Eingliede-
rungsbilanz“ werden von der BA bereits vor-
genommen und stehen selbstverständlich 
auch dem Bundestag zur Verfügung. Die hie-
rin enthaltenen validen Informationen sind 
Grundlage für die Kontrolle und Beratung der 
Geschäftsführung des Vorstandes durch den 
Verwaltungsrat.  
 
Im Gesamtkontext der Vorgaben des Ge-
setzentwurfes zur Erstellung des Eingliede-
rungsberichts wird aber leider der Eindruck 
erweckt, dass mit der Neuregelung weniger 
die Information des Gesetzgebers als viel-
mehr eine verstärkte Einflussnahme des 
BMAS auf die Arbeit der BA bezweckt ist, 
indem über den Eingliederungsbericht ein 
neuer Weg für ein Hineinsteuern des BMAS 
in die selbstverwaltete BA und damit in die 
seit Jahren erfolgreich praktizierte Steuerung 
nach Wirkung und Wirtschaftlichkeit über die 

Zielvereinbarungen mit der Bundesregierung 
hinausgehend eröffnet werden soll. Dies ist 
entschieden abzulehnen. 
 
Bereits im Rahmen des Verfahrens zum 
„Gesetz zur Neuausrichtung der arbeits-
marktpolitischen Instrumente“ im Jahr 2008 
wollte das BMAS seine Einflussmöglichkei-
ten auf die BA massiv ausweiten. Diesen 
Versuch, die Arbeitslosenversicherung durch 
die Ministerialbürokratie des BMAS zu steu-
ern, hat das Parlament seinerzeit zu Recht 
ausdrücklich verworfen.  
 
Die erneute Gefahr einer verstärkten fachli-
chen Einflussnahme ergibt sich mit dem vor-
liegenden Entwurf aus der geplanten Befug-
nis des BMAS zur inhaltlichen Gestaltung 
des Eingliederungsberichts . Mit einer vom 
BMAS verbindlich vorgegebenen Schwer-
punktsetzung können Ergebnisse einzelner 
arbeitsmarkt-, sozial- und beschäftigungspo-
litischer Maßnahmen herausgegriffen und 
Druck auf das operative Geschäft der BA 
hinsichtlich bestimmter Plan- und Zielvorga-
ben ausgeübt werden.  
 
Entschieden abzulehnen ist auch die geplan-
te Vorgabe, den Bericht „über das BMAS“  
dem Deutschen Bundestag  zuzuleiten . 
Auch hierfür besteht kein sachlicher Grund; 
es ist der offenkundige erneute Versuch, das 
Selbstverwaltungsrecht der BA einzuschrän-
ken und die BA in die Rolle einer nachge-
ordneten Behörde zu drängen. Das jetzt ge-
setzlich geregelte Verhältnis von Gesetzge-
ber (setzt Rahmenbedingungen), BA (führt 
selbstverwaltet die Arbeitslosenversicherung 
aus) und BMAS (führt Rechtsaufsicht, aber 
grundsätzlich gerade keine Fachaufsicht) 
droht sich damit grundlegend zu verschie-
ben. Für eine derartige Verschiebung be-
steht angesichts der Strukturreformen in der 
BA mit dem erfolgreichen Kurswechsel zu 
einer Arbeitsförderung nach Wirkung und 
Wirtschaftlichkeit, die maßgeblich zur Sen-
kung des Beitragssatzes von 6,5 % im Jahr 
2006 auf 3,0 % im Jahr 2011 beigetragen 
hat, kein Grund. 
 
In dem geplanten zeitlichen Tableau für Er-
stellung und Vorlage des Eingliederungsbe-
richts wäre der Verwaltungsrat der BA prak-
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tisch nicht einzubeziehen. Der Gesetzent-
wurf sieht selbst auch für den Eingliede-
rungsbericht im Verfahren nur auf der Ebene 
der Arbeitsagenturen eine Erörterung der 
Eingliederungsbilanz mit den Beteiligten des 
örtlichen Arbeitsmarkts vor. Offensichtlich ist 
auch dies Ausdruck des Versuchs, die er-
folgreiche enge Zusammenarbeit von Vor-
stand und Verwaltungsrat durch ministerielle 
Vorgaben zu ersetzen. Soll ein Eingliede-
rungsbericht erstellt werden, ist zwingend im 
Gesetz vorzusehen, dass dieser mit dem 
Verwaltungsrat zu erörtern ist und hierfür 
nach Erhebung der Daten zu den Eingliede-
rungsbilanzen ausreichend Zeit bleibt.  
 
2. Aktivierung und berufliche Eingliede-
rung 
 
a) Alternative Gutscheinlösung zu begrü-
ßen 
 
Überzeugend ist der Vorschlag, für die Inan-
spruchnahme von Maßnahmen zur Aktivie-
rung und beruflichen Eingliederung alterna-
tiv  zur Beschaffung durch Vergabe eine Gut-
scheinlösung  einzuführen, um die Ent-
scheidung, ob ein Teilnahmeplatz per Gut-
schein belegt oder im Rahmen der Vergabe 
beschafft wird, anhand der Eignung der Teil-
nehmer und des örtlichen Angebots an Ar-
beitsmarktdienstleistungen jeweils im kon-
kreten Einzelfall treffen zu können. 
 
b) Zeitliche Beschränkung betrieblicher 
Trainingsmaßnahmen aufheben 
 
Nicht überzeugen kann hingegen, bei den 
Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen 
Eingliederung die zeitliche Beschränkung 
für betriebliche Trainingsmaßnahmen  auf 
vier Wochen beizubehalten. Betriebsnahe 
Trainings- und Qualifizierungsmaßnahmen 
sind von herausragender Bedeutung für die 
zügige, erfolgreiche Integration Arbeitsloser 
in den Arbeitsmarkt. Im Einzelfall kann eine 
Integration mehr Zeit für notwendige Einwei-
sungs- und Anlernphasen erfordern, die über 
die typischen Einarbeitungsabläufe deutlich 
hinausgehen. Die derzeitige gesetzliche Be-
schränkung der Höchstdauer schließt solche 
Phasen sowie insgesamt einen, einer variab-
len und praxisnahen Qualifizierung Rech-

nung tragenden Einsatz betrieblicher Trai-
ningsmaßnahmen apodiktisch aus. Der Ge-
fahr von Mitnahmeeffekten, mit der der enge 
zeitliche Rahmen begründet wird, sollte nicht 
durch eine – dem Eingliederungsbedarf unter 
Umständen entgegenstehende – kurze Be-
fristung des Arbeitsmarktinstruments, son-
dern vielmehr durch eine konsequente Steu-
erung der Maßnahme nach Wirkung und 
Wirtschaftlichkeit begegnet werden. Die 
Vermittler vor Ort sollten deshalb auch beim 
zeitlichen Umfang betrieblicher Trainings-
maßnahmen mehr Gestaltungsspielraum er-
halten, um die Dauer des Einsatzes gezielt 
auf der Grundlage des Profilings des Arbeits-
losen entsprechend dessen individuellen 
Bedarfen festlegen zu können. 
 
c) Vermittlungsgutschein richtig ausge-
stalten 
 
Zu Recht sieht der Gesetzentwurf nun doch 
vor, den Rechtsanspruch auf den Vermitt-
lungsgutschein  im SGB III beizubehalten. 
Dies hilft, ein Umdenken bei der Vermittlung 
von Arbeitslosen dahingehend anzustoßen, 
dass private Dienstleister von den Mitarbei-
tern der BA stärker als Partner und nicht als 
abzuwehrende Konkurrenten erkannt wer-
den. Auch im SGB II sollte ein Rechtsan-
spruch für eine Erprobungszeit von ca. drei 
Jahren eingeführt werden, um auch Lang-
zeitarbeitslose in die Lage zu versetzen, 
durch Einbindung eines privaten Arbeitsver-
mittlers selbst aktiv die Vermittlung in Be-
schäftigung zu betreiben. Den Vermittlungs-
gutschein ausnahmsweise als Pflichtleistung 
auszugestalten, ist aufgrund seiner aus-
schließlichen Erfolgsabhängigkeit gerechtfer-
tigt. Über eine verstärkte Einbindung privater 
Arbeitsvermittler kann spezielles Vermitt-
lungswissen, hohe Flexibilität und Schnellig-
keit für einen besseren Ausgleich von offe-
nen Stellen und Bewerbern am Arbeitsmarkt 
eingesetzt und so auch der gesetzliche Vor-
rang von Vermittlung vor sonstigen Leistun-
gen der aktiven Arbeitsförderung unterstri-
chen werden. 
 
Des Weiteren sollte das Vergütungssystem  
für die Arbeitsvermittlung marktgerecht  
ausgerichtet werden. Dem widerspricht es, 
die bisher vorgesehene Zahlung der ersten 
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Tranche nach sechswöchiger Beschäfti-
gungsdauer von 1.000 € auf ca. 660 € (1/3 
von 2.000 €) zu kürzen und den Unter-
schiedsbetrag erst nach sechsmonatiger Be-
schäftigungsdauer auszuzahlen. Den zu ho-
norierenden Arbeitsaufwand betreibt der pri-
vate Arbeitsvermittler bei der aktiven Suche 
nach passender Arbeit und der eigentlichen 
Vermittlung, während er nach Aufnahme der 
Tätigkeit auf den Fortbestand des Arbeits-
verhältnisses kaum Einfluss hat. Dies gilt 
erst recht, als mit zurückgehender Arbeitslo-
senzahl immer mehr der „harte Kern“ der Ar-
beitslosen zum Vorschein kommt, bei dem 
auch die Vermittlung in jede mehr als 
sechswöchige Beschäftigung ein angemes-
sen zu vergütender Arbeitserfolg ist. Soweit 
mit der geplanten Neuregelung nachhaltige 
Eingliederungen gestärkt werden sollen, ist 
dem entgegenzuhalten, dass dies bereits mit 
der bisherigen Vergütungsregelung unter-
stützt wird. Es ist im Interesse des privaten 
Arbeitsvermittlers, für den einmal entstande-
nen Vermittlungsaufwand auch die zweite 
Hälfte der Vergütung allein durch Ablauf der 
Beschäftigungszeit zu erhalten. Es sollte 
deshalb bei den bisherigen Zahlungsmodali-
täten verbleiben. Da die Vergütung für die 
Arbeitsvermittlung zu Recht grundsätzlich 
von den Integrationsschwierigkeiten von 
Menschen mit besonderen Vermittlungs-
hemmnissen oder dem erforderlichen Ver-
mittlungsaufwand abhängig ist, sollte nicht 
wie bisher lediglich auf zwei Vergütungska-
tegorien abgestellt, sondern eine Staffelung 
der Höhe nach der für den Arbeitsuchenden 
erforderlichen Vermittlungsintensität einge-
führt werden.  
 
3. Berufswahl und Berufsausbildung 
 
a) Einstiegsqualifizierungen sollen zu 
Recht als betrieblich verankertes Instru-
ment erhalten bleiben 
 
Sehr zu begrüßen ist, dass die Einstiegs-
qualifizierungen  als betrieblich verankertes 
Instrument bestehen bleiben. Denn die un-
mittelbare Praxisverankerung ist der ent-
scheidende Grund für die hohen Übergänge 
in Ausbildung, auch weil die Betriebe selbst 
direkt Verantwortung für Jugendliche über-
nehmen können. Abzulehnen ist allerdings 

die Befristung dieses Instrumentes bis zum 
Jahr 2014 – gibt sie diesem erfolgreichen In-
strument doch den Charakter eines Aus-
laufmodells, was sowohl Jugendliche wie 
auch Betriebe verunsichert. In § 131 sollte 
dementsprechend Abs. 6 gestrichen und die 
Regelung in das Dritte Kapitel, Dritter Ab-
schnitt des SGB III integriert werden.  
 
b) Berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahmen (BvB) und außerbetriebliche Be-
rufsausbildung praxisgerecht ausgestal-
ten 
 
Abzulehnen ist die Rücknahme der im Refe-
rentenentwurf noch vorgesehenen Auswei-
tung der Praxisphasen bei BvB . Eine Aus-
weitung der Praxisphasen dient sowohl der 
Steigerung der Flexibilität wie auch der Be-
triebsnähe und erhöht somit die Chancen der 
Teilnehmer auf einen Übergang in betriebli-
che Ausbildung. Eine Öffnung der Praxis-
phasen ist auch nicht deshalb entbehrlich, 
weil Einstiegsqualifizierungen als eigenstän-
diges Instrument erhalten bleiben, denn auch 
die Maßnahmen bei einem Träger sollten so 
weit wie möglich betriebs- und praxisnah 
durchgeführt werden können. Dementspre-
chend sollte der Absatz 4 in § 51 gestrichen 
werden. 
 
Aus den gleichen Gründen sollte auch bei 
der außerbetrieblichen Berufsausbildung  
die Begrenzung der betrieblichen Praxis-
phasen  auf max. sechs Monate je Ausbil-
dungsjahr aufgehoben werden. Auch die au-
ßerbetriebliche Ausbildung wird praxisnäher, 
wenn sie stärker betrieblich ausgerichtet 
werden kann, wodurch wiederum die Über-
gangschancen in betriebliche Ausbildung 
bzw. Beschäftigung erhöht werden. Deshalb 
sollte die Nr. 2 in § 76 Abs. 1 SGB III neu 
(Art. 2 Nr. 18 des Entwurfs) gestrichen wer-
den.  
 
Sehr zu begrüßen ist, dass auf die zwingen-
de Voraussetzung einer BvB vor einer au-
ßerbetrieblichen Berufsausbildung  ver-
zichtet werden soll. Die bisher starre Rege-
lung weicht damit zu Gunsten einer dauer-
haften flexiblen, bedarfsgerechten Lösung, 
bei der den individuellen Voraussetzungen 
des jeweiligen Jugendlichen besser Rech-
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nung getragen werden und unnötige Dop-
pelqualifizierungen vermieden werden kön-
nen.  
 
c) Förderung organisatorischer Unter-
stützung bei betrieblicher Berufsausbil-
dung und Berufsvorbereitung beibehalten 
 
Die Streichung der Förderung organisatori-
scher Unterstützung bei betrieblicher Be-
rufsausbildung und Berufsvorbereitung  
(bisher § 243 Abs. 2 SGB III) ist abzulehnen. 
Solche Angebote können dazu beitragen, 
mehr schwächere Jugendliche in betriebliche 
Qualifizierung zu integrieren, die in der Regel 
mit besseren Aussichten auf Beschäftigung 
verbunden ist. Dementsprechend sollte die 
Regelung des bisherigen § 243 Abs. 2 SGB 
III trotz bisher geringer Fallzahlen erhalten 
bleiben und in das Dritte Kapitel, Dritter Ab-
schnitt des SGB III integriert werden. 
 
d) Kritisch anzumerken ist, dass es offenbar 
bei der nach Rechtskreisen SGB II und 
SGB III geteilten Zuständigkeit bei der 
Ausbildungsvermittlung  bleiben soll.  
 
e) Die vertiefte Berufsorientierung  im SGB 
III zu regeln, ist sinnvoll, darf aber nicht au-
tomatisch und dauerhaft zu der avisierten 
vorrangigen Finanzierungsverantwortung 
der Beitragszahler  zur Arbeitslosenversi-
cherung auch für die Förderung der Jugend-
lichen im SGB II führen.  
 
f) Vorbereitung auf den nachträglichen 
Erwerb des Hauptschulabschlusses als 
Ermessensleistung ausgestalten 
 
Entschieden abzulehnen - weil nicht Aufgabe 
der Beitragszahler zur Arbeitslosenversiche-
rung - ist es, den Rechtsanspruch auf Vorbe-
reitung auf den nachträglichen Erwerb des 
Hauptschulabschlusses  beizubehalten. Es 
muss im Einzelfall entschieden werden kön-
nen, ob das Nachholen des Hauptschul-
abschlusses das richtige und zielführende 
Instrument für den einzelnen Jugendlichen 
ist. Ausreichend ist deshalb eine Ermessens-
leistung in Rahmen einer BvB, wie es auch 
bis Ende 2008 der Fall war. Warum ausge-
rechnet das Nachholen des Hauptschulab-
schlusses von der Zielsetzung der Arbeits-

marktinstrumentenreform, mehr Flexibilität 
und Individualität beim Einsatz von Arbeits-
fördermaßnahmen durch Umwandlung von 
Pflicht- in Ermessensleistungen zu gewäh-
ren, nicht erfasst sein soll, ist nicht ersichtlich 
und wird auch nicht im Gesetzentwurf be-
gründet.  
 
g) Kostenübernahme für sozialpädagogi-
sche Betreuung in Jugendwohnheimen 
sachgerecht 
 
Die BDA hält eine Kostenübernahme für die 
sozialpädagogische Betreuung in Ju-
gendwohnheimen  durch die BA im Rahmen 
des Tagessatzes für richtig und notwendig. 
Im Interesse der Erhöhung der Ausbil-
dungsmobilität in Zeiten des Fachkräfteman-
gels sollte deshalb auf die Formulierung im 
Gesetz „ohne sozialpädagogische Beglei-
tung“ verzichtet und an dieser Stelle der Vor-
schlag der Arbeits- und Sozialministerkonfe-
renz der Länder übernommen werden. Die 
im Entwurf vorgesehene ausdrückliche Re-
duzierung der Kostenübernahme auf Ver-
pflegung und Unterbringung und der explizite 
Ausschluss einer Übernahme der Kosten für 
die sozialpädagogische Begleitung durch die 
BA würden eine derartige Verschlechterung 
der Finanzierungssituation für die Jugend-
wohnheime mit sich bringen, dass ihre Exis-
tenzgrundlage weitgehend gefährdet wäre, 
obwohl im Ergebnis des Forschungsprojekts 
des BMFSFJ zu Recht ein eindeutiger Be-
darf an Jugendwohnen festgestellt wurde. 
 
4. Berufliche Weiterbildung 
 
a) Keine unbegrenzte Fortführung der 
Weiterbildungsförderung älterer Beschäf-
tigter 
 
Die Qualifizierung Beschäftigter ist Kernauf-
gabe der Betriebe und jedes einzelnen Be-
schäftigten. Dies darf gerade nicht unbefris-
tet für weite Teile der Belegschaft der BA 
überantwortet und damit zu deren Standard-
aufgabe gemacht werden. Deshalb ist die 
Dauersubvention der Weiterbildung älterer 
beschäftigter Arbeitnehmer  durch die Bei-
tragszahler zur Arbeitslosenversicherung 
durch die im Gesetzentwurf vorgesehene 
Entfristung abzulehnen. Die Weiterbil-
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dungsförderung älterer Beschäftigter  ab 
45 Jahren in Betrieben mit weniger als 250 
Arbeitnehmern ist nur als zeitlich befriste-
tes Instrument akzeptabel , um einen An-
stoß zu mehr Beschäftigung Älterer zu ge-
ben, zu der viele Unternehmen aufgrund der 
demografischen  Entwicklung zu Recht aus 
eigenem Antrieb übergehen.  
 
Bereits die Anhebung des Schwellenwertes 
der Betriebsgröße von 100 auf 250 Arbeit-
nehmer und die gleichzeitige Absenkung der 
Altersgrenze förderfähiger Beschäftigter von 
50 auf 45 Jahre durch das „Gesetz zur Ver-
besserung der Beschäftigungschancen älte-
rer Menschen“ im Jahr 2007 beinhalteten  
die gefährliche Tendenz, die Aufgabe der 
Weiterbildung Beschäftigter verstärkt der So-
lidargemeinschaft der Beitragszahler zur Ar-
beitslosenversicherung zuzuordnen und 
hiermit den Einstieg in eine allgemeine Wei-
terbildungsförderung durch die BA zu ma-
chen. Diese Tendenz wird nun mit der Ent-
fristung bestärkt, was auf milliardenschwere 
Belastungen der Beitragszahler hinausläuft. 
Die demographische Entwicklung kann und 
darf entgegen der Entwurfsbegründung kein 
Grund dafür sein, Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer dauerhaft aus ihrer Verantwortung 
für die Weiterbildung zu entlassen.  
 
b) Erweiterung des Personenkreises der 
Un- und Angelernten abzulehnen 
 
Nicht nachzuvollziehen ist vor dem Hinter-
grund dieser vorrangigen Verantwortung 
auch die Erweiterung des Personenkreises 
der un- und angelernten Arbeitnehmer um 
Menschen, die Kinder erzogen oder Angehö-
rige gepflegt haben, allein wegen des 
Zwecks, diese aus Mitteln der Arbeitslosen-
versicherung bei der Qualifizierung zu för-
dern.  
 
c) Vergabeverfahren für arbeitsmarktferne 
Personengruppen zulassen 
 
Neben dem bisher allein vorgesehenen Bil-
dungsgutscheinverfahren sollten auch Auf-
tragsmaßnahmen  durch Arbeitsagentur 
bzw. Jobcenter organisiert werden können, 
um insbesondere arbeitsmarktferne Per-
sonengruppen , die den Weiterbildungs-

markt nicht überblicken und Schwierigkeiten 
mit der Auswahlentscheidung haben, mit der 
Förderung beruflicher Weiterbildung zu er-
reichen. Das Vergabeverfahren ist zudem 
dann sinnvoll, wenn zeitnah passgenaue Bil-
dungsangebote am Markt bzw. in der Region 
nicht verfügbar sind. Zu Recht stellt auch der 
Bundesrat in seiner Stellungnahme vom 8. 
Juli 2011 (BR-Drs. 313/11, Punkte 16 und 
17) die Notwendigkeit heraus, die Förderung 
der beruflichen Weiterbildung nicht nur über 
Bildungsgutscheine sondern auch für be-
stimmte "Betreuungskunden" über Auftrags-
maßnahmen zu ermöglichen, ohne dass 
damit vom grundsätzlichen Bildungsgut-
scheinverfahren abgerückt werden soll. 
 
5. Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
 
a) Abschaffung der Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen überfällig 
 
Zu Recht werden die arbeitsmarktpolitisch 
kontraproduktiven Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen für Kurzzeitarbeitslose abgeschafft. 
Dies entspricht einer langjährigen Forderung 
der BDA und ist zwingende Konsequenz der 
Ergebnisse der Evaluation dieses Instru-
ments, wonach Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen für viele Teilnehmergruppen nicht 
nur nicht hilfreich sind, sondern sogar signifi-
kant negative Eingliederungswirkungen aus-
lösen, also geradezu kontraproduktiv wirken. 
 
b) Richtige Zusammenfassung der Ein-
gliederungszuschüsse  
 
Die Eingliederungszuschüsse zusammenzu-
fassen, entspricht der langjährigen Forde-
rung der BDA. Mit der Grundform des Ein-
gliederungszuschusses und einer spezifi-
schen Regelung für behinderte und schwer-
behinderte Menschen werden zu Recht Hö-
he und Dauer des Zuschusses weitgehend in 
das Ermessen des Arbeitsvermittlers gestellt. 
Der Vermittler muss nach einer individuellen 
Prüfung der Vermittlungshemmnisse und 
konsequenten Feststellung der Leistungs-
einschränkungen Förderhöhe und –dauer 
festlegen und sich am Erfolg des von ihm 
eingesetzten Zuschusses messen lassen. 
Dies gewährleistet nicht nur die vom Entwurf 
angestrebte höhere Individualität und Flexibi-
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lität sondern ist wesentlicher Bestandteil der 
Steuerung des Einsatzes arbeitsförderungs-
rechtlicher Instrumente nach Wirkung und 
Wirtschaftlichkeit.  
 
c) Neuregelung des Gründungszuschus-
ses begrüßenswert 
 
Die vorgeschlagenen Neuregelungen zum 
Gründungszuschuss stoßen ebenfalls auf die 
Zustimmung der BDA. Mit der Neustruktu-
rierung der beiden Förderphasen  wird si-
chergestellt, dass die Förderung durch Wei-
terzahlung des Arbeitslosengeldes weitge-
hend der Arbeitslosengeld-Anspruchsdauer 
entspricht, wodurch umfangreiche Mitnah-
meeffekte ausgeschlossen werden, die mit 
einer möglichst späten Existenzgründung 
bisher in größerem Umfang möglich waren. 
Allerdings war die Regelung im Referenten-
entwurf, nach der die sechsmonatige Förde-
rung durch Fortzahlung des Arbeitslosengel-
des eine restliche Anspruchsdauer von Ar-
beitslosengeld von sechs Monaten (und nicht 
wie jetzt vorgesehen von nur fünf Monaten) 
voraussetzen sollte, noch zielführender, um 
Mitnahmeeffekten durch eine willkürlich spä-
te Existenzgründung vorzubeugen. 
 
Mit der Umwandlung von einer Pflicht- in 
eine Ermessensleistung  werden die Ar-
beitsagenturen zudem in die Lage versetzt, 
zu prüfen, ob die Förderung einer selbstän-
digen Tätigkeit im Vergleich zur Aufnahme 
einer abhängigen Beschäftigung die effekti-
vere und effizientere Alternative zur Beendi-
gung der Arbeitslosigkeit ist. Sehr fraglich ist 
allerdings, ob die mit der Neustrukturierung 
verbundenen Einsparerwartungen gerecht-
fertigt sind, will man den sinnvollen Einsatz 
der Förderung von Existenzgründungen 
durch Arbeitslose nicht in kontraproduktiver 
Weise einschränken. 
 
 
6. Verbleib in Beschäftigung 
 
a) Vertrauensschutzregelung für Betriebe, 
die sich in Kurzarbeit befinden, zwingend 
erforderlich 
 
Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, die derzeit 
bis zum 31. März 2012 befristeten Sonderre-

gelungen zum Kurzarbeitergeld bereits zum 
31. Dezember 2011 aufzuheben. Bei dieser 
geplanten Verkürzung der Geltungsdauer ist 
eine Vertrauensschutzregelung  für Betrie-
be, die sich zum Zeitpunkt der Verkündung 
des Gesetzes in Kurzarbeit befinden, uner-
lässlich. Unternehmen, die im Vertrauen auf 
die bestehende Gesetzeslage Rahmenbe-
dingungen für die Durchführung von Kurzar-
beit über das Ende dieses Jahres hinaus ge-
schaffen haben, würde sonst nachträglich 
die Planungsgrundlage  entzogen.  
 
Ohne Vertrauensschutzregelung ist bereits 
unklar, ob in kurzarbeitenden Betrieben ab 
Januar 2012 nicht zunächst die Arbeitszeit-
konten mit negativen Arbeitszeitsalden ge-
füllt werden müssen, bevor Kurzarbeitergeld 
weiter gezahlt werden kann. Zudem wird mit 
dem Wegfall der Erstattung der Sozialversi-
cherungsbeträge die Frage der Finanzier-
barkeit der Kurzarbeit neu aufgeworfen. Dies 
gilt insbesondere vor dem Hintergrund der 
enorm steigenden Remanenzkosten  (d.h. 
der trotz Nichtarbeit verbleibenden Arbeits-
kosten) von ohnehin immer noch ca. 24 % 
bzw. 35 % bei vollständiger bzw. hälftiger 
Beitragserstattung auf 46 %, wenn keine Bei-
träge erstattet werden (Berechnungen des 
IAB, vgl. IAB Kurzbericht 17/2009). Ein sol-
cher Kostenanstieg ist für die aktuell kurzar-
beitenden Betriebe zum Zeitpunkt der Ein-
führung der Kurzarbeit in keiner Weise zu 
erwarten gewesen, zumal die Sonderrege-
lungen zum Kurzarbeitergeld erst Mitte letz-
ten Jahres bis 31. März 2012 verlängert 
wurden. Unter dem Aspekt rechtsstaatlich 
gebotener Planungssicherheit auch im Hin-
blick auf faktisch rückwirkende gesetzgeberi-
sche Entscheidungen ist es zwingend, dass 
sich die Bedingungen für den Bezug einer 
Arbeitsförderleistung nicht während des Be-
zugs so gravierend verschlechtern, wie dies 
mit der Verkürzung der Sonderregelungen 
beim Kurzarbeitergeld geplant ist. Unter-
nehmen, die vor dieser geplanten Gesetzes-
änderung  mit Kurzarbeit begonnen haben, 
sind deshalb in dem Vertrauen zu schützen, 
diese zu den vor der Gesetzesänderung gel-
tenden Bedingungen durchführen zu können. 
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b) Sonderregelungen zum Kurzarbeiter-
geld in eine Verordnungsermächtigung 
zugunsten des BMAS aufnehmen 
 
Die zentralen Regelungen zur Erstattung der 
Sozialversicherungsbeiträge sowie zum er-
leichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld 
(aktuell § 421t SGB III) schafften die not-
wendigen finanziellen und verfahrensrechtli-
chen Voraussetzungen dafür, dass trotz 
massiver Absatz- und Auftragseinbrüche in 
den Unternehmen zahlreiche Arbeitsplätze 
stabilisiert werden konnten. Der Erfolg recht-
fertigt es, bereits heute gesetzliche Vorkeh-
rungen dafür zu treffen, diese Regelungen 
im Falle einer plötzlichen tiefgreifenden Krise 
schnell und zielgerichtet wieder einsetzen zu 
können, ohne hierfür erneut erst ein zeitauf-
wendiges Gesetzgebungsverfahren durch-
führen zu müssen. Hierfür schlägt die BDA 
eine gesetzliche Verordnungsermächti-
gung  zugunsten des BMAS vor. Die Verord-
nung sollte dabei an die Bedingung geknüpft 
werden, dass „außergewöhnliche Verhält-
nisse auf dem gesamten Arbeitsmarkt  
vorliegen“. Dies ist auch die bestehende ge-
setzliche Voraussetzung dafür, die Bezugs-
dauer von Kurzarbeitergeld per Rechtsver-
ordnung auf 24 Monate zu verlängern. 
 
Eine Kurzarbeitergeldregelung mit Sozialver-
sicherungsbeitragslast bei den Arbeitgebern 
für den Arbeitgeber- und den Arbeitnehmer-
anteil und den damit verbundenen (oben er-
wähnten) Remanenzkosten für die Zeiten der 
Nichtarbeit steht einer zielführenden Nutzung 
der Kurzarbeit in wirtschaftlichen Krisen ent-
gegen. Eine Rechtsverordnungsermächti-
gung würde ein flexibles, schnelles und kri-
senangepasstes Verhalten ermöglichen. Die 
nach wie vor bestehenden Risiken und Vola-
tilitäten an den Finanzmärkten zeigen ein 
fortbestehendes Bedrohungsszenario, dass 
auch überaus schnell wieder auf die Real-
wirtschaft überspringen könnte, wodurch ei-
ne schnelle Krisenintervention erforderlich 
wird.  
 
c) Vorschrift zur Berechnung von Arbeits-
losengeld im Anschluss an Beschäfti-
gungssicherungsvereinbarungen verste-
tigen 
 

Die im Rahmen des Konjunkturpaket II (Ge-
setz zur Sicherung von Beschäftigung und 
Stabilität in Deutschland) beschlossenen 
ebenfalls bis 31. März 2012 befristeten Re-
gelungen, nach denen Kurzarbeiter- und 
Arbeitslosengeld  im Anschluss an Be-
schäftigungssicherungsvereinbarungen  
mit Arbeitszeitabsenkung nach dem zuvor 
gezahlten Entgelt berechnet werden (bisher 
§ 421t Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 7 SGB III), ver-
dienen es auf Grund ihres richtigen und not-
wendigen Regelungsziels auch außerhalb 
wirtschaftlicher Krisen zu gelten. Ziel dieser 
Regelungen ist es, Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer, die sich um eigenverantwortliche 
betriebliche Lösungen zur Beschäftigungssi-
cherung ohne Inanspruchnahme der Bei-
trags- oder Steuerzahler bemühen, nicht 
durch geringeres Kurzarbeiter- oder Arbeits-
losengeld zu „bestrafen“, wenn später doch 
Kurzarbeit notwendig oder eine Entlassung 
unvermeidbar wird. Der Gesetzentwurf sieht 
zu Recht vor, diese Berechnungsvorschrift 
für Kurzarbeitergeld nach Beschäftigungssi-
cherungsvereinbarungen als allgemeine Re-
gelungen dauerhaft in das SGB III aufzu-
nehmen. Eine Beschäftigungssicherungs-
vereinbarung darf sich aber nicht nur für das 
Kurzarbeitergeld sondern auch für das Ar-
beitslosengeld nicht zum Nachteil der Be-
troffenen auswirken. Hat der Arbeitnehmer 
ein geringeres Arbeitslosengeld zu befürch-
ten, bildet auch dies eine kontraproduktive 
Hürde für sinnvolle Vereinbarungen zur ei-
genverantwortlichen Beschäftigungssiche-
rung. Deshalb sollte auch die Regelung zur 
Berechnung des Arbeitslosengeldes im An-
schluss an Beschäftigungssicherungsverein-
barungen dauerhaft übernommen werden. 
 
d) Verzicht auf negative Arbeitszeitsalden 
vor Kurzarbeitergeld dauerhaft beibehal-
ten 
 
Ebenso sollte die mit dem Konjunkturpaket II 
beschlossene und bis zum 31. März 2012 
befristete Regelung zum Verzicht auf den 
Aufbau von negativen Arbeitssalden auf Ar-
beitszeitkonten (sog. Minusstunden) vor In-
anspruchnahme von Kurzarbeitergeld (§ 
421t Abs. 2 Nr. 2 SGB III) dauerhaft beibe-
halten werden. Sinn und Zweck des Bezugs 
von Kurzarbeitergeld ist es, in einer wirt-
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schaftlich schlechten Lage die Arbeitsplätze 
zu sichern. Dieses Ziel würde jedoch gefähr-
det, wenn der Arbeitgeber gezwungen ist, 
mit der Zahlung von Arbeitsentgelt für noch 
nicht geleistete Arbeit in Vorleistung zu tre-
ten, ohne zu wissen, ob und wann die bereits 
bezahlte Arbeit eingefordert werden kann. 
Dadurch würde dringend benötigte Liquidität 
abfließen mit der Folge, dass sich die wirt-
schaftliche Lage des Betriebes weiter ver-
schärft. Im Ergebnis gefährdet dann der Zu-
gang zur Beschäftigungssicherungsmaß-
nahme selbst die Beschäftigungssicherung.  
Aus arbeitsförderungsrechtlicher Sicht ist es 
zudem verfehlt, Arbeitgeber, die die Arbeits-
zeit flexibilisiert haben, gegenüber Arbeitge-
bern, die starre Arbeitszeitregelungen haben, 
zu benachteiligen.  
 
e) Richtige Klarstellungen zur Möglichkeit 
von „Kurzarbeit Null“ 
 
Die Klarstellungen im Gesetzentwurf zur för-
derungsrechtlichen Zulässigkeit von Kurzar-
beit Null (§§ 96 Abs. 1 Nr. 4, 111 Abs. 2 S. 2 
SGB III neu) sind vor dem Hintergrund zwei-
er Entscheidungen des Bundessozialgerichts 
vom 14. September 2010 (B 7 AL 21/09 R 
und B 7 AL 29/09 R) zu begrüßen. In diesen 
äußerte das Gericht Zweifel daran, dass ein 
vollständiger Arbeitsausfall mit einhundert-
prozentigem Entgeltausfall vom Begriff Kurz-
arbeit erfasst wird. Diese gerichtlichen Zwei-
fel sind nicht nachvollziehbar. Zu Recht war 
in Praxis und Wissenschaft immer unbestrit-
ten, dass Kurzarbeit Null unter förderungs-
rechtlichen Aspekten des SGB III zulässig 
ist.  
 
f) Erfolgsabhängige Pauschale bei Trans-
fermaßnahmen wird begrüßt 
 
Die erfolgsabhängige Pauschale bei Trans-
fermaßnahmen in Höhe von 1.000 € pro 
Teilnehmer für eine Vermittlung in versiche-
rungspflichtige Beschäftigung länger als 6 
Monate wird begrüßt, weil dadurch das vor-
rangige Ziel einer Job-to-Job-Vermittlung un-
terstrichen wird. 
 
 
 

7. Zulassung von Trägern und Maßnah-
men 
 
Die geplante Erweiterung der Träger- und 
Maßnahmenzertifizierung  auf jeden Träger, 
der Arbeitsmarktdienstleistungen erbringen 
will und auf alle Maßnahmen, bei denen die 
Förderzusage in Form eines Gutscheins er-
teilt wird, ist aus Sicht der BDA nicht not-
wendig. Zweifellos ist eine Qualitätssiche-
rung bei Arbeitsmarktdienstleistungen erfor-
derlich, die Erfahrungen mit dem bisherigen 
Verfahren nach der Anerkennungs- und Zu-
lassungsverordnung Weiterbildung (AZWV) 
im Bereich der beruflichen Weiterbildung 
sind aber nicht uneingeschränkt positiv. Ent-
gegen wiederholter Forderung im Anerken-
nungsbeirat, die AZWV hinsichtlich ihrer qua-
litätsverbessernden Wirkung zu evaluieren,  
hat eine solche grundlegende Evaluierung 
bisher noch nicht stattgefunden. Erst eine 
Evaluierung würde Aufschluss darüber ge-
ben, ob eine Ausweitung der aufwendigen 
Zertifizierung auf alle Träger und Maßnah-
men sinnvoll ist. Dies gilt erst recht vor dem 
Hintergrund, dass eine Zertifizierung mit ei-
ner zusätzlichen Kostenbelastung verbunden 
ist, die entweder durch Einsparungen an an-
derer Stelle (z.B. Sachmitteleinsatz) für die 
jeweilige Maßnahme erwirtschaftet oder kos-
tensteigernd an die BA als Auftraggeber wei-
tergereicht werden muss.  
 
Die Frage, ob die fachkundigen Stellen  als 
unabhängige Gutachter oder in Übertragung 
hoheitlicher Aufgaben tätig werden, wird in 
der Praxis durchaus unterschiedlich beant-
wortet. Um Klarheit zu schaffen, sollte in An-
lehnung an die beiden letzten Sätze der Ge-
setzesbegründung zu § 177 Abs. 2 SGB III 
der Gesetzwortlaut in einem § 177 Abs. 6 
SGB III ergänzt werden: „Bei der Zulassung 
von Trägern und Maßnahmen handeln die 
fachkundigen Stellen in den Formen des Pri-
vatrechts als unabhängige Sachverständige. 
Mit der Anerkennung als fachkundige Stelle 
ist keine Übertragung von hoheitlichen Auf-
gaben (Beleihung) verbunden.“ 
 
Schließlich sollten die Empfehlungen des 
Anerkennungsbeirats  verpflichtenden Cha-
rakter erhalten, nachdem sich – wie die Ge-
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setzesbegründung selbst feststellt – dieses 
Expertengremium bewährt hat. 
 
8. Änderungen im SGB II 
 
a) Wettbewerbsneutralität zu Recht als 
dritte Voraussetzung für Arbeitsgelegen-
heiten in das Gesetz aufgenommen 
 
Indem neben „Zusätzlichkeit“ und „öffentli-
ches Interesse“ die „Wettbewerbsneutralität“ 
als weitere zwingende gesetzliche Voraus-
setzung für Arbeitsgelegenheiten mit Mehr-
aufwandsentschädigung (Ein-Euro-Jobs) 
aufgenommen wird, sollen zu Recht die Ge-
fahren für reguläre Arbeitsplätze am ersten 
Arbeitsmarkt zukünftig minimiert werden. Die 
Wettbewerbsneutralität kann sachgerecht 
aber nur von den Arbeitsmarktakteuren vor 
Ort beurteilt werden, weshalb der Einsatz der 
Arbeitsgelegenheiten an die verpflichtende 
Beteiligung der lokalen Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertreter  in Form eines Veto-
rechts  gebunden werden muss. Hierzu liegt 
seit langem ein Gesetzesvorschlag von BDA, 
ZDH, DGB und verdi, auf dem Tisch (zuletzt 
eingebracht im Rahmen des „Gesetzes zur 
Weiterentwicklung der Organisation der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende“, BT-
Drs. 17/1555). Dieser sieht vor, bei jedem 
örtlichen Beirat einen Ausschuss aus Vertre-
tern der lokalen Arbeitnehmer- und Arbeitge-
berorganisationen zu bilden und die SGB II-
Träger auf vollständige Transparenz  ge-
genüber den Ausschüssen zu verpflichten.  
 
Wenn der Ausschuss der Einrichtung der Ar-
beitsgelegenheit nicht widerspricht (kein Ve-
to einlegt), kann der SGB II-Träger von ihrer 
Wettbewerbsneutralität ausgehen (die ge-
setzliche Voraussetzung der „Wettbewerbs-
neutralität“ wird also als nicht eingelegtes 
Veto der lokalen Arbeitsmarktvertreter defi-
niert). Indem der Gesetzgeber selbst die kla-
re Bedingung aufstellt, dass von Wettbe-
werbsneutralität nur dann auszugehen ist, 
wenn die Arbeitsmarktakteure vor Ort nicht 
widersprochen haben, wird die Einrichtung 
der Arbeitsgelegenheiten unter die gesetzli-
che Bedingung eines lokalen Konsenses ge-
stellt. Dieser ist Grundvoraussetzung, um 
Arbeitsgelegenheiten kontrolliert einzusetzen 
und Wettbewerbsbeeinträchtigungen durch 

öffentliche Beschäftigung zu vermeiden. 
Darüber hinaus würde dem übergeordneten 
Ziel der Arbeitsmarktinstrumentenreform von 
mehr Dezentralität der Entscheidungen 
Rechnung getragen werden. Die lediglich be-
ratende Funktion der bestehenden örtlichen 
Beiräte greift bei diesen Maßnahmen jeden-
falls zu kurz. Dies gilt auch vor dem Hinter-
grund, dass andere Mitglieder des Beirats 
häufig ein Eigeninteresse an der Einrichtung 
und Ausstattung von Arbeitsgelegenheiten 
haben. Der Bundesrechnungshof hat darauf 
hingewiesen, dass den Trägern zum Teil er-
hebliche Aufwandsentschädigungen (im Jahr 
2008 durchschnittlich 237 € pro Teilnehmer 
und Monat) gezahlt werden. 
 
b) Öffentlich geförderte Beschäftigung 
nicht als sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsverhältnisse ausgestalten 
 
Öffentliche Beschäftigung für Arbeitslose 
darf nur unter eng definierten Bedingungen 
organisiert werden: Zur Prüfung von Arbeits-
bereitschaft, als streng subsidiäre Gelegen-
heit zu sinnvoller Betätigung im Interesse der 
Allgemeinheit und zur Stärkung des Be-
wusstseins, dass für die Unterstützung mit 
Arbeitslosengeld II eine Gegenleistung für 
die Solidargemeinschaft zu erbringen ist. 
Diesen Anforderungen genügen Arbeitsgele-
genheiten in der Mehraufwandsvariante, die 
im Rahmen einer konsistenten Strategie des 
Fördern und Forderns in begrenztem Um-
fang einen Beitrag zur Überprüfung der Ar-
beitsbereitschaft von Langzeitarbeitslosen 
und zur Heranführung an Beschäftigung leis-
ten können. Hingegen besteht für die Fort-
führung längerfristig angelegter, als sozial-
versicherungspflichtige Arbeitsverhält-
nisse ausgestaltete öffentlich geförderte 
Beschäftigung  in Form der „Förderung von 
Arbeitsverhältnissen“ (Art. 5 Nr. 7, § 16e 
SGB II neu) kein Erfordernis . Vielmehr wird 
damit nur die Illusion genährt, es gäbe  eine 
beschäftigungspolitische Alternative zu ei-
nem regulären Arbeitsplatz am ersten Ar-
beitsmarkt in Form einer (langfristig) subven-
tionierten, öffentlichen Beschäftigung. Durch 
die Ausgestaltung als sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung kann künstlich ge-
schaffene Beschäftigung zudem für gering 
qualifizierte Arbeitslose attraktiver sein als 
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eine – entsprechend der niedrigen Produkti-
vität –  niedriger entlohnte, einfache Tätigkeit 
am ersten Arbeitsmarkt. Das Ziel einer wir-
kungsvollen Arbeitsmarktpolitik darf gerade 
in Zeiten des demografischen Wandels und 
wachsender Fachkräfteengpässe nicht sein, 
Arbeitslosigkeit künstlich durch Marktersatz 
zu verringern, sondern muss die schnellst-
mögliche Integration Arbeitsloser in den ers-
ten Arbeitsmarkt durch eine umfassende 
Vermittlungs-, Qualifizierungs- und Betreu-
ungsoffensive bleiben. 
 
c) Zumindest Förderung von Arbeitsver-
hältnissen (§ 16e SGB II neu) nur unter 
zusätzlichen Einschränkungen zulassen 
 
Soweit an der Förderung von Arbeitsverhält-
nissen dennoch festgehalten wird, sind im 
Gesetz weitere Einschränkungen  vorzuse-
hen, um Wettbewerbsverzerrungen  zu 
vermeiden . Die pauschale Begrenzung der 
für öffentlich geförderte sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsverhältnisse zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mittel auf 5 % der 
Eingliederungsmittel kann allein nicht ge-
währleisten, dass öffentlich geförderte Be-
schäftigung Arbeitsverhältnisse am ersten 
Arbeitsmarkt nicht verdrängt. Mit einer 
Budgetdeckelung wird zwar der richtige An-
satz verfolgt, die Anzahl öffentlich geförder-
ter Arbeitsverhältnisse einzudämmen. 
Dadurch wird jedoch nur der Umfang mögli-
cher Wettbewerbsverzerrungen begrenzt, im 
Rahmen dieses finanziellen Gestaltungs-
spielraums  aber ungehindert zugelassen. 
Die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen 
besteht insbesondere, wenn einzelne Anbie-
ter der Region das Budget weitgehend ab-
schöpfen und mit einem hohen Anteil geför-
derter Arbeitnehmer an der Gesamtbeleg-
schaft am Markt aktiv werden. Um Wettbe-
werbsbeeinträchtigungen auszuschließen, 
sollten geförderte sozialversicherungspflich-
tige Arbeitsverhältnisse – ebenso wie Ar-
beitsgelegenheiten – deshalb an die drei Be-
dingungen Zusätzlichkeit, öffentliches In-
teresse und Wettbewerbsneutralität  ge-
knüpft werden, wie dies im Referentenent-
wurf zunächst auch vorgesehen war. Dabei 
bestimmt sich die Wettbewerbsneutralität 
nach den oben gemachten Ausführungen zu 
den Arbeitsgelegenheiten; erfordert also das 

Einvernehmen der Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmervertreter im örtlichen Beirat. 
 
Sofern diese drei Voraussetzungen nicht 
wieder in das Gesetz aufgenommen werden, 
sollte zur Vermeidung von Wettbewerbsbe-
einträchtigungen zumindest der Einsatz öf-
fentlich geförderter Arbeitsverhältnisse auf 
öffentlich-rechtliche und gemeinnützige Trä-
ger beschränkt werden. Außerdem sollte die 
richtige Budgetbegrenzung um eine wirt-
schaftszweigorientierte Deckelung ergänzt 
werden. Um Wettbewerbsverzerrungen zu 
vermeiden, sollte in den einzelnen Wirt-
schaftsbereichen und -zweigen der Anteil der 
Arbeitnehmer im zweiten, künstlichen Ar-
beitsmarkt jeweils auf z.B. nur drei Prozent 
der im ersten Arbeitsmarkt Beschäftigten ge-
deckelt werden.  
 
9. Finanzsituation der BA 
 
Es ist ein Grundfehler  zu glauben, mit die-
sem Gesetzentwurf die in Meseberg be-
schlossenen strukturellen Einsparungen  in 
der Arbeitslosenversicherung allein in der 
aktiven  Arbeitsförderung  erzielen zu kön-
nen. Zwar zielt die richtige Reform der ar-
beitsmarktpolitischen Instrumente auf eine 
verbesserte Wirkung und Wirtschaftlichkeit 
der BA-Fördermaßnahmen. Dies ist aber 
kein kurzfristig wirksames Einsparprogramm, 
sondern lediglich eine optimierte Handlungs-
grundlage, auf welcher dann weitere Reform-
renditen erarbeitet werden können und müs-
sen. Bei  willkürlichen Sparvorgaben für die 
Arbeitsförderung, die sich nicht aus der 
Steuerung des Instrumenteneinsatzes nach 
Wirkung und Wirtschaftlichkeit selbst erge-
ben („erarbeitet werden“), ist damit zu rech-
nen, dass Integrationen in den Arbeitsmarkt 
schwerer werden bzw. länger dauern. Dies 
würde per Saldo zu höheren Mehrausgaben 
beim Arbeitslosengeld und im Ergebnis so-
gar zu Mehrbelastungen anstelle der erstreb-
ten Einsparungen führen. So scheinen bspw. 
die erwarteten Einspareffekte beim Grün-
dungszuschuss in Höhe von 1,33 Mrd. € ab 
2013 bei einem aktuellen Haushaltsansatz 
von 1,8 Mrd. € überzeichnet bzw. werden bei 
Erreichung voraussichtlich auch sinnvolle 
Existenzgründungen ausschließen. 
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Ohne drängende Strukturreformen  bei den 
passiven Leistungen , wozu die BDA seit 
langem Vorschläge wie die einheitliche Be-
zugsdauer von Arbeitslosengeld von max. 12 
Monaten oder die 1:1-Anrechnung von Wei-
terbildungszeiten auf den Arbeitslosengeld-
bezug unterbreitet hat, bleibt in der Arbeits-
losenversicherung ein dauerhaftes unver-
schuldetes Defizit. Leider hat das BMAS 
aber bereits in den früheren Eckpunkten für 
das Reformgesetz solche strukturellen Re-
formen kategorisch ausgeschlossen. Dabei 
bestehen gerade jetzt im wirtschaftlichen 
Aufschwung mit starkem Abbau der Arbeits-
losigkeit und vielfachen Chancen am Ar-
beitsmarkt die besten Rahmenbedingungen 
für arbeitsmarktpolitisch sinnvolle und not-
wendige Anpassungen auch im Leistungsbe-
reich.  
 
Verursacher des Defizits bei der BA ist aus-
schließlich die Politik, die die beitragsfinan-
zierte Arbeitslosenversicherung mit versi-
cherungsfremden, gesamtgesellschaftli-
chen Ausgaben  und damit systemwidrigen 
bis zu verfassungswidrigen Belastungen re-
gelrecht in die „roten Zahlen“ treibt bzw. ver-
hindert, dass im Wirtschaftsaufschwung die 
dringend notwendige Rücklage für den 
nächsten Abschwung gebildet werden kann.    
 
Dies gilt insbesondere für den im Vermitt-
lungsverfahren zu Hartz IV beschlossenen 
Entzug  von bis zu 4 Mrd. € Mehrwertsteu-
ermittel . Nach der Entscheidung des Ge-
setzgebers wurden die Mittel aus dem 
Mehrwertsteuerpunkt allein dazu genutzt, 
den Beitragssatz zur Arbeitslosenversiche-
rung um einen Prozentpunkt zu senken. 
Über diese Mittel kann die BA demnach 
überhaupt nicht frei verfügen. Es ist ein rei-
ner Durchleitungsposten, der nicht zusätzlich 
für das operative Geschäft zu Verfügung 
steht, so dass sein (teilweiser) Entzug nach-
haltig die Finanzstruktur der BA beschädigen 
wird.  
 
Der Entzug der Mehrwertsteuermittel wiegt 
umso schwerer, als der Bund nicht nur mit 
dem sog. Eingliederungsbeitrag  der Ar-
beitslosenversicherung ohnehin jedes Jahr in 
verfassungswidriger Weise 4 bis 5 Mrd. € an 
Beitragsmitteln entzieht, um in dieser Höhe 

die staatliche Fürsorgeleistung Arbeitslosen-
geld II zu finanzieren. Darüber hinaus greift 
die Politik gezielt und verstärkt in die Bei-
tragskasse von Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern, so dass der Eindruck entsteht, die 
BA an das finanzielle Gängelband der Bun-
desregierung zu zwingen und damit das 
Haushaltsrecht der selbstverwalteten Ar-
beitslosenversicherung faktisch auszuhe-
beln.  
 
Dies zeigt sich ganz besonders an der  Fest-
stellung des Haushaltsplans der BA für 2011 
durch das BMAS. Weil die BA 2011 auf Li-
quiditätshilfen des Bundes angewiesen ist, 
konnte das BMAS den Haushaltsplan im 
Wege der Ersatzvornahme selbst in der ge-
wünschten Form feststellen und den Willen 
des Bundesfinanzministers umsetzen, die 
Überschüsse aus der Insolvenzgeldumlage  
im letzten Jahr in Höhe von ca. 1,1 Mrd. € 
mit dem noch krisenverursachten Defizit der 
BA im letzten Jahr zu verrechnen und damit 
den für 2010 vorgesehenen Bundeszu-
schuss um diesen Betrag zu kürzen. Nun 
muss die BA zunächst wieder den Rechts-
weg beschreiten, um sicherzustellen, dass 
der Insolvenzgeldüberschuss tatsächlich für 
den gesetzlich vorgesehenen Zweck der In-
solvenzgeldzahlungen im Jahr 2011 verwen-
det werden kann und nicht – wie aktuell der 
Fall – nach Vereinnahmung für den Bundes-
haushalt von den Beitragszahlern zur Ar-
beitslosenversicherung erneut aufgebracht 
werden muss. In diesem Zusammenhang ist 
es sicherlich richtig, ausdrücklich gesetzlich 
zu regeln, dass Überschüsse aus umlagefi-
nanzierten Leistungen (Insolvenzgeld / Win-
terbau) einer gesonderten Rücklage zuzu-
führen sind, wie dies im vorliegenden Ge-
setzentwurf (Art. 1 Nr. 10, § 366 Abs. 2 SGB 
III neu) vorgesehen ist. Die Regelung kann 
hinsichtlich der Insolvenzgeldumlage aber 
nur klarstellenden Charakter haben, weil sich 
die von der Bundesregierung vorgenomme-
ne Verrechnung bereits aufgrund der klaren 
gesetzlichen Zweckbindung der Insolvenz-
geldmittel verbietet. 
 
Leider halten selbst entgegenstehende 
rechtskräftige letztinstanzliche Gerichtsur-
teile das BMAS nicht davon ab, den Finanz-
haushalt der BA und damit die Beitragszah-
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ler zur Arbeitslosenversicherung zu belasten. 
Nachdem die rechtsaufsichtliche Weisung 
des BMAS, mit der die BA aufgefordert wur-
de, ab Januar 2008 Rentenversicherungs-
beiträge für bestimmte Beschäftigte in 
Werkstätten für behinderte Menschen  zu 
erstatten, letztinstanzlich aufgehoben und 
dabei festgestellt wurde, dass die Finanzie-
rungsverantwortung für die Rentenaufsto-
ckung für die genannten Beschäftigten ein-
deutig beim Bund liegt, plant das BMAS, sich 
zu Lasten der Sozialversicherung mit einer 
rückwirkenden Gesetzesänderung (4. SGB 
IV-Änderungsgesetz) dieser Finanzierungs-
verantwortung zu entledigen und damit von 
der Erstattungspflicht für die zu Unrecht ab-
geforderten Beiträge in Höhe von bis Ende 
2010 aufgelaufenen ca. 360 Mio. € freizustel-
len.  
 
Eine erfolgreiche Arbeit von Vorstand und 
Verwaltungsrat der BA auf Grundlage einer 
langfristig ausgeglichenen Finanzierung ist 
so nicht möglich.  
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